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(2) Die Anlieger können insbesondere verpflichtet 
werden;.

a) Zäune, Anpflanzungen und sonstige Einrichtungen 
_ so anzulegen, daß die Verkehrssicherheit, insbeson

dere die Sichtverhältnisse und die Haltbarkeit der 
Straße, nicht beeinträchtigt werden; bestehende 
Anlagen sind erforderlichenfalls zu entfernen;

b) vorübergehende Einrichtungen zum Schutze der 
Straße vor. Natureinwirkungen, wie z. B. Schnee
zäune, durch die Straßenverwaltung errichten zu 
lassen, wenn dies die Straßenverwaltung von 
ihnen fordert;

c) bei Neupflanzung von Gehölzen einen Gelände
streifen in der Breite von 10 m, gemessen von der 
Straßenbegrenzungslinie, freizuhalten;

d) bei Ausgrabungen oder Abbau von Bodenschätzen 
in der Nähe der Straße einen Sicherheitsstreifen 
oder -pfeiler freizuhalten. Dessen Ausdehnung er
gibt sich aus den für die jeweilige Abbauart durch 
das Ministerium für Verkehrswesen in Zusam
menarbeit mit dem zuständigen zentralen Organ 
der staatlichen Verwaltung zu erlassenden Richt
linien;

e) den ungehinderten Ablauf und die Durchleitung 
cfles Straßenoberflächenwassers zuzulassen.

(3) Die Straßenverwaltung ist verpflichtet, die von 
ihr getroffenen Maßnahmen auf das zwingend gebotene 
Mindestmaß zu beschränken und für unzumutbare 
Schäden, die den Anliegern entstehen, einmaligen an
gemessenen Ersatz zu leisten.

§ 9
Pflichten der Straßen Verwaltung

bei Veränderungen und Verlegungen der Straßen
(1) Veränderungen oder Verlegungen öffentlicher 

Straßen sind so zu planen und durchzuführen, daß die 
Verkehrsbelange gewahrt und unvermeidbare Schäden 
der Anlieger auf ein Mindestmaß beschränkt werden.

(2) Insbesondere sind
a) Grundstückszugänge in der bisherigen Ausführung 

wieder herzustellen. Ist dies nicht möglich, so muß 
den Anliegern ein angemessener Zugang zu einer 
anderen öffentlichen Straße zur Verfügung ge
stellt werden;

b) bei baulichen Veränderungen der Straße die 
Straßenoberflächenwasser ordnungsgemäß abzu
leiten.

(3) Für Schäden, deren Übernahme den Anliegern 
bei Würdigung aller Umstände nicht zugemutet werden 
kann, ist durch die Straßenverwaltung ein einmaliger, 
angemessener Ersatz zu leisten. Dies gilt auch gegen
über den gemäß § 6 zur Sondernutzung Berechtigten, 
wenn bei der Gestattung der Sondernutzung der Wider
ruf nicht Vorbehalten war oder von ihm kein Gebrauch 
gemacht worden ist.

§ 10 
Verfahren

(1) Die Durchführung von Maßnahmen zur Durch
setzung der Pflichten der Anlieger gemäß § 8 und die 
Durchführung von Maßnahmen gemäß § 9 sind den be
troffenen Anliegern sowie den gemäß § 6 zur Sonder
nutzung Berechtigten von dem örtlichen Rat rechtzeitig 
anzukündigen. Hierbei sind sie über das Rechtsmittel 
zu belehren und davon zu unterrichten, ob und in wel
chem Umfang ihnen Ersatz für eintretende Schäden ge
leistet wird.

(2) Gegen die Durchführung der Maßnahmen sowie 
gegen die Versagung einer Entschädigung oder gegen 
deren Höhe steht den unmittelbar Betroffenen das 
Recht der Beschwerde zu.

(3) Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung, wenn 
gemäß § 8 Abs. 2 die Entfernung einer bestehenden 
Anlage gefordert wird. In allen übrigen Fällen des § 8 
hat die Beschwerde keine aufschiebende Wirkung. Sie 
ist innerhalb von zwei Wochen nach Ankündigung der 
Maßnahmen schriftlich unter Angabe von Gründen 
beim örtlichen Rat einzulegen, dessen Entscheidung an- 
gefochten wird).

(4) Hilft dieser der Beschwerde nicht ab, so ist sie 
unverzüglich dem unmittelbar übergeordneten Organ der 
staatlichen Verwaltung zur endgültigen Entscheidung 
zuzuleiten.

II.
Die Straßen Verwaltung

§ 11
Die Aufgaben der Straßenverwaltung

Die Straßenverwaltung umfaßt die Planung, Finan
zierung und Durchsetzung aller Maßnahmen

a) zum Neu- und Ausbau der Straßen,
b) zur Werterhaltung und Unterhaltung der Straßen,
c) zur Sicherung des reibungslosen Gemeingebrauchs,
d) zur Durchführung des Straßen-Winterdienstes,
e> zur Entschädigung in den Fällen der §§ 8 Abs. 3 

und 9 Abs. 3.

§ 12
Sonstige Aufgaben der Straßenverwaltung

Zu den Aufgaben der Straßenverwaltung gehört dar
über hinaus:

a) die Kontrolle der Verwaltung und Verwendung 
der finanziellen Mittel,

b) die Kontrolle der ordnungsgemäßen Durchführung 
der Baumaßnahmen und der Einhaltung der Güte
bestimmungen (Staatliche Bauaufsicht),

c) die Anlegung und Fortführung der Karteien für 
Straßen sowie der Straßen- und Brückenbücher 
(Dokumentation),

d) die Gestattung der Sondernutzung gemäß § 6 und 
baulicher Anlagen gemäß § 7,

e) die Inanspruchnahme bei Überschreitung des Ge
meingebrauchs gemäß § 5.

§ 13
Die Ausübung der Straßenverwaltung

(1) Verantwortlich für die Aufgaben der Straßen
verwaltung sind:

a) das Ministerium für Verkehrswesen.
b) die Räte der Bezirke,
c) die Räte der Stadt- und Landkreise,
d) die Räte der Städte und Gemeinden.

(2) Die Ausübung der Straßenverwaltung obliegt im 
Ministerium für Verkehrswesen der Hauptverwaltung 
des Straßenwesens und in den örtlichen Räten den 
Abteilungen bzw. Referaten für Verkehr.

§ 14
Die Einheitlichkeit - der Straßenverwaltung

(1) Die jeweils zuständigen Organe der staatlichen 
Verwaltung üben die ihnen übertragenen Aufgaben 
mit dem Ziel des Aufbaues einer einheitlichen Straßen-


